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für denKreiS Marienburg Wester
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1

LandrätlicheBekanntmachungen.
Marienburg, den 25. April 1905. -

Vom heutigen Tage an bis zum 23. n. Mis.
bin ich benrlaniit und werde durch denKreis-
DeputiertelnHerrn Oekonomierat Hchullz m Klein

Montau vertreten-

Nr. 2.
«

,
Marienburg,den 17. April 1905.

Der· Herr Landeshaupimann der Provinz Westpreußenhat

wnlirgenommerndaß die Formnlare zur Aufstellungvon
— Urkunden über das Ergebnis der Schätzung der uns

pølizeilicheAnordnung wegen Rotz nnd Lungensenche
Aetöteteu Tiere große Abweichung von einander ans-
weiseu, auch berücksichtigtein vielen derselben die am Schlusse
von der OrtspolizeibehördeauszustellendeBescheinigung nicht
die zur Zeit bestehendenBestimmungen. Bei vielen lautete die

Vescheiniguugsogar dahin, daß keiner der Fälle vorliegt, in

welchen nach §—22 nd 2 des PreußischenGesetzes vom

12. März 1881 keine Entschädigunggewährtwird pp., ob-

wohl-dieser ganze Paragraph sich auf die Entschädigungfür
an Pockensenche gesalleue Schafe bezieht

Zwecks Herbeiführng einer einheitlichen Bescheiniguug
und zur Vermeidung von Räckschrifteuersucheichdie Ortspolizei-
behörden in vorkommenden Fällen den auszustellendenBe-

scheinigungenfolgenden Wortlaut zu geben:

l-

. daß die eidltch verpflichtetenSchiedsmännernach den Bor-

Die unterzeichneteOrtsdehördebescheinigthiermit:
daß keiner der Fälle vorliegt, in denen nach §§ 3 und 4

des Viehseuchen-Entschädigungs-Reglementsfür die Provinz
16. März

M —- .1, 2Westpreußenvom
n· Mai 1«882 §»61

Nr
.

,

3, § 62 Nr. n, § es Ne. I, sz2,3 der Reich-gesetzes
—

26. Juni 1890 —

——--——————— 13 - G -

vom
L Rai 1894

sowie § des Preußischen e

setzes vom 12. März 1881 —- keine Entschädigung ge-

leistet wird, bezw. jeder Anspruch aus Entschädigung

fortsällt, »

»daß dem Eigentümer des Tieres eine ander-weite Ent-

schädigungaus Privatvertrügen
-— nicht —- in Höhe von

-. . . . Mart . . . . Pf. zusteht (§ 2 Abs 3 zu a des

16. März
————-—-—- 2

II. Rai
188 )' rReglements vom

·

schristen des § 18 des PreußischenGesetzesvom 18. März

1881 ernannt sind und denselben kein Hinderungsgrund
zur Teilnahme an der Schätzung gemäß§ 19 des be-

zeichnetenGesetzes entgegensteht.
Selbstredend kann die Bescheinignngzu 3, sofern sie, wie

das bei einzelnen Formularen der Fall ist, bereits imText
zum Ausdruck gebracht ist, hier am Schluß fortsallen.

Nr.

T fvblenemunter Leitung des Ehess der Trigonometrischenund

Z- Marienburg, den Is. April 1905.

Die von Seiner Majestät dem Kaiser und König be-

ErscheintMittwoch und

· Marienburgden 26. April.

Sonnabend Abend.
L "

»O .-,-«l«J«-—«-—- umso-pp sie- .-"-«,.-. s-mas-

Iookp
I

Topographischen Abteilung der Landesausnahme stattfindeudeu
Vermessuugsarbeiten finden in diesem Jahre auch ins

KreiseMarienburg statt. Zur Ausführung dieses gemein-
rubiam und wissenschaftlichenunternehmen-i ist die Mitwirkung
der Grundeigentumerund Einsassen, der Geistlichen,der Landes- .

verwaltungsbehördsnund -Beamten, sowie der Forstbeamten
erforderlich. Es werden deshalb diese Behördenund Personen
hierdurch aufgefordert, zur Erreichng der AllerhöchstenAbsicht
auch ihrerseits kräftigmitzuwirken -

Die den Herren Abteilungschess sowie den ihnen unter-
«

stellten Offiziereu nnd Beamten zu gewährendenHilfsleistungen
bestehen vorzüglichin lfolgendem:

«

1. Bei Besichtigung der Gegenden sind auf Verlangen orts-

kundige, verständigeFührer gegen ortsüblicheLohnzahlung
zu stellen, ebenso Arbeiter für anderweitig notwendige
Arbeiten oder Botengänge.

2. Die zur Besteigung von Türmen und zur Herstellung von

Beobachtungseinrichtungen auf diesen etwa erforderlichen
Anstalten sind zu gestatten.

Z-. Das zur Errichtung der Signale erforderlicheHolz ist
von den Forstbeamten aus den KöniglichenForsten gegen
Bezahlung nach der Forsttaxe zu verabsolgen, die Neben-
losten (Hauer- und etwaige Räckerlöhnebis zum Absuhrs
wege) werden der Forstlasseebenfalls erstattet. Die
Königliche-nForstbeamten werden angewiesen, bei den zur
Gewinnung von Durchsichten unumgänglichnotwendigen
Durchhauen Unterstützungzu leisten.

4. Wo Holzbeschaffungaus KöniglichenForsten des Zeit-
verlustes oder der unverhältnismäßiggroßenAnsuhrkosten
wegen nicht möglich ist, werden die Grundbesitzerausge-

x

fordert, die erforderlicheMenge aus ihrem Gehölzegegen
den üblichenPreis abzugeben.

"5. Alle Behörden nnd Beamten, welche Karten und Zuf-
nahmen von Teilen des aufzunehmeuden oder zu er-

kundenden Geläudes besitzen, werden angewiesen, diese
aus Erfordern zur Einsicht und falls nötig Abzeichnung
mitzuteilen, sowie die erforderlichen Notizen zur An-
fertigung genauer statistischerBemerkungen so ausführlich
wie möglichzu geben.

6. Bei disnstlichenVeranlassungenhaben die Obrigkeiten auf
AntragMietsfuhrwerke für die ortsüblichenPreise, die
sofort bar bezahlt werden, zu beschaffenund überhaupt
für schnell-esund sicheresFortkommen zu sorgen.

7. Gegen Vorzeigung dieses offenen Ausweises sind Ofstziere
und Beamte-, für sich, ihre Burschen vund Gehilfen und
für ihre Dienstpserde mit Quartier und Berpflegung gegen
unmittelbare angemessene Bezahlung zu versehen. Die
Fourage für die Pferde ist auf Wunsch auch gegen die .

vorschriftsmäßigeQuittung durch die Gemeinde zu ver- s
abfolgen.

»

PreußkschenEisenbahnen
«

«8. Die Stationsvorsteher der
werden angewiesen, die Benutzung fachrplanmäßtgerGüter-
züge auf den Staats- und unter Staatsverwaltung
stehenden Eisenbahnen gegen Zahlung des Fahrpreises
II. Klasse zu gestatten.



—

Schließlichwird auch sonst auf bereitwilligeUnterstützung
dieser Oifiziere nnd Beamten znr Erleichterung ihrer schwierigen

, Aufgabe, insbesondere durch die Grundbesitzer, Geistlichen,
Lehrer pp. den AllerhöchstenWünschenentsprechendgerechnet-

Die Ortsbehörden dez Kreises ersncheich, Vorstehended
in ortsüblicherWeise bekannt zu machen.

Nr. 4.« - Marienburg-, den 20. April 1905.

An Stelle des Kaufmanns Peter Düct in Thiergart ist
der Kaufmann E. Albrecht daselbst znm -Kreis-Spar-Kasfen-,

Thiergart nnd Umgegendbestellt worden.
Der Vorstand der Kreis-Spar-Kasfe.

Nr. 5. Marienburg, den 25. April 1905.

Der Gendarm Vogt-Schöneberg ist vom 20. April
bis 10. Mai d. JO. benrlanbt nnd seine Vertretung in

den Ortschaften östlich vom Kanal dem Fnßgendarmenvon

Wyganowski zn Tiegenhos nnd westlich vom Kanal dem«

berittenen Gendarmen Nenmann zu Nenteichübertragenworden«

Nr. 6. Marienburg, den 25. April 1905.

DersHerrOberpräsidentder Provinz Westprenßenhat ge-

nehmigt, daß in der Zeit vom l. Oktober bis 15. November
1905 nnd l. Januar bis 31. März 1906 eine Hans-
kollekte bei den evangelischenBewohnern der Provinz West-
prenßenzum Besten des Epangelifchskirchlichen HIRS-
vereins stattfindet nnd zwar vom I. Oktober bit 15. November
1905 im Stadtlreiz Danzig nnd vom 1. Januar bis 31.

März 1906 im übrigenWestprenßen.

«

Nr. 7. . Marienburg, den 22. April 1905.

Die Wahl des Ziegeleidireiiorz Anschützzn Schloß
«

Kalthof znm Schnlvorfteher der evangelischenSchale daselbst
habe ich bestätigt-

Nr. "8. Marienburg, den 19. April 1905.

Unter den Pferden der 3. Batterie 2. Westprenßischen
FeldartillerieMegimentz Nr. 36 ist die Brustsenche ausge-
brochen.

"

Nr. 9. Marienburg, den 22. April 1905.

Der nächsteKursnz znr Ausbildung von Lehrschmiede-
meistern an der Lehrschmiedezu Charlottenburg beginnt:

"

-

Montag, den 29. Mai 1905.
»

Anmeldungen sind zn richten an den Direktor des Instit-itz-
Stabzveterinär a. D. Brand zn Charlottenburg Spreestraße58.

Einnehmer für

63-—

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1. Marienburg, den 25. April 1905.

Saatenftand nm die Mitte des Monats April 1905

im Kreise Marienburg Westpr.
Vegntachtungsziffern(Noten»):1 = sehr gut- 2 = gut- 3 = mittel-

4 = gering, 5 = sehr gering.

Durchschmttsnoten für den

Amshl der
vgnhegtVer-Faenz-

Fruchtarten Staat FAMILIEng
mannern a gege enen oten

Dass-is 1 t2s3415 1—2 2—3 3—44—5
Winterweizen 2,6 3,6

-

1 2

Sdmmerweizen
Winterspelz 2,3
Winterroggen 2,5

-

3,0 4

Sommerroggen
Sommergerste
Hafer
Kartoffeln -

,

Klee 3,2 3,4 2 1 1«

anerne 2,8 3,1 1

Wiesen, Bewäfs. 2,5 3,3 1

andere Wiesen 3,0 3,3 1

KönigestatistischesVerrat-. Biene-.

Nr. 2. In Sandhof ist eine Telegraphenbetriebss
stelle mit öffentlicherFernsprechstellennd Unfallrneldedienst
eröffnet worden« ,

.

Danzig, den 14. April 1905.

KaiserlicheOberpoltdireition.

Nr. 3. Nachdem die Schweinesenchein der Molkerei

Prangenan (Pachter LütolO erloschen nnd die vorgeschriebene
"

Stall-» nnd GehöftsDeziafettionordnungsmäßigausgeführt ist« s

werden die angeordneten Schntzs nnd Sperrmaßregelnhierdurch
wieder aufgehoben

Prangenan, den 25. April 1905.

Der Amtsvorfteher.

Druck von O. Halb - Marienburg-


